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Vetsch AG Grabs

Kleiderstoffe

Pellerinen

WOLLDECKEN
Strickwolle

<^UMAG^>- -Qualitätsschuhe

mit dem plastischen

' Einbau sind eine WohltatWfür Kinderfüsse!

Spezial-Kinderschuhfabrik

Schliessmann & Müller AG, Märwil

HELVETIA-STÄRKE

Erhältlich in

Spezereihandiungen und Drogerien

stAbkefabbik wädenswil

„Zürich" Allgemeine Unfall- und Haftpflicht-Versicherungs-AG



Gegründet 1630

WORB 4 SCHEITLN AG

Leinenweberei und Buntweberei

BURC.D0RF

Tel. (034) 2 13 27

Gesteigerte Versicherungsleislungen
Ueber die vertragliche Versicherungsleistung hinaus bietet die BASLER ihren Versicherten:

KrankenzusatzVersicherung
ohne Prämienzuschlag für alle mit Gewinnanteil nach Tarif 1951 abgeschlossenen
Grosslebensversicherungen. Sie wird ausgezahlt für Versicherte, die zwischen dem 12.

und 65. Lebensjahr sterben, wenn dem Tode lange Krankheit vorausging, und zwar für
den 61. bis 560. Krankheitstag, also für 500 Tage. Ihre Höhe beträgt

2°/00 der Versicherungssumme, bis Fr. 60.— je Tag, total somit Fr. 30 000.—.

Gesundheitsdienst
mit periodischen unentgeltlichen Arztuntersuchungen und gediegener Zeitschrift.

Doppelzahlung
der Versicherungssumme bei Unfalltod.

lebens-versicherungs-gesellschaft
BASLER

Unsere Vertreter beraten Sie gerne.
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